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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Ausgangslage

Richtplan Zentrum Kriens

Am 22.02.2005 hat der Regierungsrat des Kantons Luzern den Richtplan Zentrum Kriens 

in Kraft gesetzt.

Dieses behördenverbindliche Dokument setzt die Leitlinien für die langfristige Orts-

kernentwicklung der Gemeinde Kriens. Es basiert auf dem Resultat eines städtebau-

lichen Ideenwettbewerbs, den die Gemeinde Kriens im Jahr 2001 unter interdisziplinär 

zusammengesetzten Planungsteams ausgeschrieben hat, sowie den Überarbeitungen des-

selben in den Jahren 2002-2003.

Bei diesen Überarbeitungen waren nebst den Planern der Einwohnerrat von Kriens und 

alle Organe der Gemeinde gleichermassen beteiligt. Auf Kernarealen der Gemeinde wie 

Pilatusareal, Teiggi oder Werkhof Schappe sind seit Inkraftsetzung des Richtplans 

Projektwettbewerbe zur Gebietsentwicklung veranstaltet worden.

Im Bereich Bellpark wurden Parkeingang und Strasse gemäss den neuen Richtlinien umge-

setzt. Im Pilatus-Areal zwischen Gemeindehaus-, Luzerner- und Güterstrasse soll (ab 

2016) mit dem “Zentrum Pilatus” ein zentraler Schauplatz des kulturellen und gesell-

schaftlichen Lebens in Kriens geschaffen werden.

Bedeutung Dorfkern

Kernstück des Richtplans und seines Planungsperimeters ist die Entwicklung an der 

Luzernerstrasse. Diese Kantonsstrasse, als wichtigste Trägerin des öffentlichen und 

privaten Verkehrs gleichzeitig Lebensader der Gemeinde, soll in ihrem zentralen 

Bereich langfristig in einen boulevardartigen, belebten und urbanen Strassenraum 

umgewandelt werden. An diesen gliedern sich sowohl verschiedene Kernareale der künft-

igen Siedlungsentwicklung alsauch schützenswerte Gebäude und Ortsteile wie unter an-

derem der aktuelle Perimeter des Bebauungsplans Dorfkern Kriens an.

Von der ursprünglichen Bebauung des dörflich-gewerblich geprägten sowie von gros-

sen Textilfabriken durchsetzten Ortskerns von Kriens haben lediglich vereinzelte 

Reste die Modernisierungen und Massstabssprünge der letzten Jahrzehnte überlebt. Die 

Bevölkerung empfindet den Abbruch der Zeitzeugen zunehmend als Verlust.

Auch das Fehlen von verkehrsfreien öffentlichen Räumen mit identitätsstiftendem 

Charakter wird im Vergleich zu anderen Gemeinden als Manko wahrgenommen. In den 

letzten Jahren ist eine breite Zustimmung für einen sorgfältigeren Umgang mit der 

überlebenden qualitätvollen Bausubstanz spürbar.

Unter den zusammenhängenden Krienser Zentrumsgebieten mit ursprünglich gewachsener, 

nichtindustrieller Bausubstanz vor allem des 19. Jahrhunderts ist jenes an der Gal-

lusstrasse am Fuss des Kirchenhügels wohl das Bedeutendste, auch wenn sich darin 

keine erstrangigen Denkmalschutzobjekte befinden.
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Freiraumgestaltung nach Richtplan 1:1000

Bebauung nach Richtplan 1:1000

Verbindliche Baubegrenzung

Abbruch der bestehenden Bauten

Bestehende Parzellen
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Rahmenbedingungen Bebauungsplan

Anlass Bebauungsplan

Für das Areal des Restaurants Bahnhöfli an der Kreuzung Luzernerstrasse – Horwer-

strasse ist anfangs 2011 erneut ein Baugesuch in Aussicht gestellt worden (nach einem 

Projekt im Jahre 2004 und einem anschliessenden Besitzerwechsel).

Zu dieser Ankündigung hält die Planungskommission der Gemeinde Kriens an ihrer Sit-

zung vom 10.02.2011 fest, dass die Parkierungssituation für den gesamten Baublock 

zwischen Luzerner-, Gallus- und Horwerstrasse nach wie vor ungelöst sei. Die Dring-

lichkeit eines Bebauungsplanes, der unter anderem auch die Parkierung regelt, wird 

erkannt.

Das am 01.04.2011 eingegangene Baugesuch zum Bahnhöfli-Areal zeigt denn auch zur Park-

ierung keine Lösungsansätze auf, während es die übrigen Vorgaben des Richtplan in 

den Grundzügen respektiert. Die Stellungnahme des Kantons Luzern (vif) zum gleichen 

Baugesuch hält fest, dass die Anlieferung nicht gelöst sei und die Verkehrsbaulinie 

nicht respektiert werde.

An der Sitzung vom 28.02.2011 beschliesst die Baukommission die Erarbeitung eines 

Bebauungsplans. Die Federführung liegt beim Baudepartement. Als Bearbeiter werden die 

Verfasser des Richtplanprojektes in Erwägung gezogen.

An einer Startsitzung am 19.04.2011 wird dieses Verfasserteam, pool Architekten, 

Zürich und Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten, Zürich und Liestal, mit der 

Ausarbeitung des Bebauungsplans Dorfkern Kriens beauftragt. Der Perimeter wird wie 

folgt definiert: die Baublöcke Luzernerstrasse – Gallusstrasse – Horwerstrasse sowie 

Gallusstrasse – Hohle Gasse – Krauerstrasse – Horwerstrasse, ferner die Bebauung am 

Fuss des Kirchenhügels an Gallusstrasse und Horwerstrasse.

Zielsetzung Bebauungsplan

Ziel des Bebauungsplans ist die optimale bauliche und aussenräumliche Entwicklung im 

Dorfkern der Gemeinde Kriens auf Grundlage des Richtplan Zentrum Kriens von 2004.

 Die im Perimeterkern liegende Bebauung vor 1900 wird in Substanz und Struktur als 

erhaltenswertes Ensemble definiert, wobei der Schutzgrad im Einzelnen zu prüfen ist.

 Der Strassenraum innerhalb des Perimeters soll phasenweise vom Verkehr entlastet und 

zu einem identitätsstiftenden Begegnungsraum für ganz Kriens aufgewertet werden.

Der private Hofraum hinter der Bebauung Luzernerstrasse soll, zugunsten einer Aufwertung 

als gemeinschaftlich genutzter Freiraum, von Parkplätzen befreit werden. Eine Ausnahme 

bilden die im Bebauungsplan markierten Bereiche für Kurzparkierung an den Randobjekten 

des Innenhofes. Ermöglicht werden soll dies durch eine etappierbare Tiefgarage, die im 

Zusammenhang mit dieser Neubebauung zu erstellen ist.

Das Inventar der schützenswerten Bauten soll wie im Bebauungsplan dargestellt erwei-

tert werden.
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Städtebauliches Konzept

Während die bauliche Entwicklung an der Luzernerstrasse dem Richtplan entsprech-

end weiterhin auf Urbanisierung zielt, wird die dörfliche Struktur von Kriens mit 

ihrer bestehenden Kleinräumigkeit im Raum Gallusstrasse durch verschiedene kleinere 

städtebauliche Eingriffe erhalten. Durch eine phasenweise Verkehrsberuhigung der 

Gallusstrasse bildet sich im alten Dorfkern von Kriens ein Geflecht attraktiver und 

charakteristischer Begegnungsräume, die durch Nutzungsdurchmischung auf vielfältige 

Weise das Quartier beleben.

Im Bereich der Luzernerstrasse bilden die sich an die zurückgesetzte Baulinie halt-

enden Ersatzneubauten ein adäquates Gegenüber zum geplanten Zentrum Pilatus. Dies 

erfolgt unter anderem durch eine Festlegung der Gebäudehöhe auf 16.50m und einem 

zusätzlichen Attikageschoss unter den Voraussetzungen gemäß Sonderbauvorschriften 

Art.8 Abs.3c. Die vorgesehene Rückversetzung der Gebäudekante weitet den Strassenraum 

aus und ermöglicht einen boulevardartigen Charakter der Kantonsstrasse.

Während der Ersatzneubau der Parzelle 462 direkt an die Brandwand des bestehend blei-

benden Gebäudes der Parzelle 463 anbaut, bleibt die Öffnung zwischen den Parzellen 

462 und 461 erhalten (Bei gleichzeitiger Erstellung ist ein Zusammenschluss der Ge-

bäude ab dem 1.OG gemäss Sonderbauvorschriften Art.8 Abs.3c zulässig). Diese lädt zu 

Durchblicken in den privaten Hinterhof ein, welcher durch die Neuordnung der Hofein-

bauten eine Aufwertung als charmanter, gemeinschaftlich nutzbarer Innenhof erfährt. 

Die Volumenerweiterung im EG der Ersatzneubauten schafft durch die vorgesehene ge-

werbliche Nutzungsfläche eine zusätzliche Belebung des Hofraums.

Eine parzellenweise Etappierung der Bebauung Luzernerstrasse ist vorgesehen, indem 

auch die geplante Tiefgarage entsprechend etappiert werden kann. Erschlossen wird 

diese durch eine im Neubau Luzernerstrasse 22 einzuplanende Tiefgaragenzufahrt an der 

Schnittstelle Horwerstrasse/ Gallusstrasse.

Aufgrund ihrer für den Platz und Innenhof bedeutenden Situation müssen allfällige Er-

satzneubauten auf den Parzellen 456, 458 und 466 in einem gemeinsamen, qualifizierten 

Wettbewerbsverfahren projektiert werden. Im Ensemble der den Innenhof begrenzenden 

Gebäude wird der Bau der Gallusstrasse 5 als erhaltenswertes, und der Bau der Gal-

lusstrasse 7 als schützenswertes Kulturobjekt gewertet. 

In der gefährdeten Häuserreihe Gallusstrasse 2-10 und Hohle Gasse 2 und 4 werden die 

Altbauten Gallusstrasse 6 und 8 sowie Hohle Gasse 2 und 4 als erhaltenswerte und für 

den Ensemblecharakter unerlässliche Objekte erachtet.
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Aufgrund der geschickten Situierung des bestehenden Gebäudes ist ein Ersatzneubau 

für die Liegenschaft Gallusstrasse 12 wenig wahrscheinlich. Ein eventueller Neubau 

müsste sich in Ausrichtung und Volumetrie sowohl am Nachbargebäude Gallusstrasse 14 

als auch am gegenüberliegenden Gebäude Hohle Gasse 2 orientieren. 

Ein Neubau der Gallusstrasse 12b als Anbau des MFH Krauerstrasse 1-3 kann aufgrund 

der Gebäudegeometrie und der Verschattungssituation nicht direkt an den Bau der Hor-

werstrasse 8 anschließen. In einem Ersatzneubau des Hauses Gallusstrasse 12b würde 

die Volumetrie des MFH Krauerstrasse 1-3 unter Berücksichtigung des notwendigen 7.5m-

Gebäudeabstandes zur Horwerstrasse 8 fortgesetzt.
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Festlegungen Städtebau

Ersatzneubauten an der Luzernerstrasse werden auf eine Gebäudehöhe von 16.50m fest-

gelegt. Ein zusätzliches Attikageschoss ist gemäss Voraussetzungen, beschrieben in 

den Sonderbauvorschriften Art.8 Abs.3c zulässig

(siehe Anhang: Bebauung Luzernerstrasse).

Die Öffnung zwischen den Häusern der Parzellen 462 und 461 bleibt erhalten. Ein 

Zusammenschluss der Gebäude ab dem 1.OG ist zulässig, sofern die Gebäude auf den Par-

zellen 461 und 462 gleichzeitig erstellt werden.

Das Konzept beinhaltet eine etappierbare Tiefgarage unter den Häusern der Parzellen 

451, 452, 456, 458, 460, 461, 462 und 466 mit gedeckter Zufahrt ab Horwerstrasse. Für 

das Untergeschoss der Bauten an der Luzernerstrasse werden als primäre Nutzung Parki-

erung und Erschliessung sowie als sekundäre Nutzung Technik-, Lager- und Keller-räume 

festgelegt. Hofseitige Sekundärbauten werden zugunsten gemeinschaftlicher Gestaltung 

abgerissen. Als Ersatz für diesen Flächenverlust dient ein Sockelbau mit Gewerbenut-

zung. (siehe Anhang: Flächenzuwachs mit Neubebauung) 

Allfällige Ersatzbauten im Bereich des im Bebauungsplan markierten Wettbewerbsperi-

meters sind in einem gemeinsamen qualifizierten Wettbewerbsverfahren zu qualifizieren. 

(siehe Sonderbauvorschriften Art. 12).

Ein Neubau der Gallusstrasse 12b als Anbau des MFH Krauerstrasse 1-3 kann nicht direkt 

an die Horwerstrasse 8 anschliessen. Ein Ersatzneubau kann innerhalb der Baubegren-

zungslinien erfolgen. Zudem sind hofseitig transparente Bauteile bis auf Flucht des 

Nachbargebäudes (Parzelle 476) erlaubt. (siehe Sonderbauvorschriften Art. 8 Abs. 5d) 

Die Bauten Gallusstrasse 5/5a, 6/6a, 8 und Hohle Gasse 2 und 4 werden als schützens-

werte Kulturobjekte der Kategorie II, die Bauten Gallusstrasse 7, 14 und Horwer-

strasse 4,6,8 als schützenswerte Kulturobjekte der Kategorie I definiert.

Eine Aufstufung des Ortsbild-prägenden Gebäudes Gallusstrasse 7 in das Inventar der 

Kulturobjekte der Kategorie I soll erfolgen, um die Häusergruppe der Gallusstrasse 

als Ensemble zu erhalten.

Für Objekte des Inventars der Kulturobjekte der Kategorien I und II gilt Substanzer-

halt.
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Übersicht der Baumassnahmen

Nutzungsschema

Wohnen

Abbruch

Wohnen und/oder Gewerbe

Gewerbe
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Begegnungsräume

Luzernerstrasse
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Kulturobjekte

Um in Kriens die Entstehung eines belebten, identitätsstiftenden Zentrums langfristig 

zu gewährleisten, sieht der Bebauungsplan den Schutz sowie die Aufwertung vorhandener 

Bausubstanz vor. 

Ein sorgfältiger Umgang mit der erhaltenen Häusergruppe ermöglicht nicht nur die Er-

haltung der dörflichen Struktur mit ihrer Kleinräumigkeit. Ziel ist vielmehr, einen 

zentralen Beitrag zur Identität von Kriens zu leisten.

Schützenswerte Objekte werden in den Sonderbauvorschriften als Bauten Typ A, 

erhaltenswerte Objekte als Bauten Typ B definiert. 

4
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Situationsplan schützenswerte Objekte (Bauten Typ A)
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Schützenswerte Objekte (Bauten Typ A)

Die 1875/76 erbaute ortsbildprägende Häuserzeile Gallusstrasse 14/ Horwerstrasse 4,6,8 ist 

bereits dem Inventar der Kulturobjekte der Kategorie I zugeordnet. Die Massivbauten über 

langrechteckigem Grundriss mit vier Hauptgeschossen besetzen eine ortsbildlich zentrale 

Stelle zwischen Gallusstrasse und Horwerstrasse. Das bauhistorisch bedeutsame, spät-

klassizistische Bauensemble definiert den Strassenraum und bildet ein Gegengewicht zum 

Dorfschulhaus.

Das spätklassizistische Wohn- und Geschäftshaus Gallusstrasse 7 (erbaut 1860) gehört zu 

den wenigen erhaltenen historischen Bauten des engeren Dorfkerns von Kriens. Der Schutz 

dieses Objekte sichert nicht nur die Ensemblewirkung der Häusergruppe Gallusstrasse/ 

Horwerstrasse, er prägt ausserdem das neu entstehende Innenhof-Geflecht des Dreiecks Lu-

zernerstrasse-Horwerstrasse-Gallusstrasse und fungiert als Gegenpol zu Modernisierung und 

Massstabssprüngen im Dorfkern.

Eine Aufwertung des Gebäudes Gallustrasse 7 in das Inventar der Kulturobjekte der Katego-

rie I wird deshalb für den Erhalt des Gebäudeensemble der Gallusstrasse als unerlässlich 

erachtet.

Gebäudezeile Horwerstrasse 4, 6, 8, Gallusstrasse 14
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Erhaltenswerte Objekte (Bauten Typ B)

Sowohl die Bauten der Gallusstrasse 2, 4, 6/6a, 8, 10 als auch die Gebäude Hohle Gasse 

2 und 4 reihen sich am Fuss des Kirchenhügels aneinander. Die Ende des 19. Jahrhunderts 

erbaute späthistorisierende Wohn- und Geschäftsbebauung Gallusstrasse 6/6a, 8 liegt in-

mitten des noch vorhandenen Dorfkerns und bildet eine das Dorfbild prägende Schnittstelle 

zwischen der neu entstehenden Begegnungszone und dem den Dorfkern überragenden Kirchen-

hügel.

Die ebenso am Kirchenhügel situierten Bauten der Hohlen Gasse 2 und 4 schliessen die Be-

bauung am Kirchenhügel ab und übernehmen eine Torfunktion des Dorfkerns. Das Ensemble 

mit Wurzeln im 17.-19. Jahrhundert wird aufgrund seiner Bedeutung für das Dorfbild als 

erhaltenswert erachtet.

Das klassizistisch-biedermeierliche Wohnhaus Gallusstrasse 5/5a (18. und frühes 19. Jah-

rhundert) zählt ebenso wie das Nachbargebäude Gallusstrasse 7 zu den wenigen erhaltenen 

historischen Bauten des engeren Dorfkerns von Kriens. Der Schutz dieses Objekte sichert 

nicht nur die Ensemblewirkung der Häusergruppe Gallusstrasse/ Horwerstrasse, er prägt aus-

serdem das neu entstehende Innenhof-Geflecht des Dreiecks Luzernerstrasse-Horwerstrasse-

Gallusstrasse und fungiert als Gegenpol zu Modernisierung und Massstabssprüngen im Dorf-

kern.

Situationsplan erhaltenswerte Objekte (Bauten Typ B)

Hohle Gasse 4 und 2 Gallusstrasse 6/6a und 8 “Haus Lilienstern”

H
of

m
at

tw
eg

Luzernerstrasse

Hohle Gasse

Horwerstrasse

Kirchrainweg

Luzernerstrasse

G
em

ei
nd

eh
au

ss
tra

ss
e

Luzernerstrasse

Quellenstrasse Quellenstrasse

Ki
rc

hr
ai

nw
eg

H
oh

le
 G

as
se

Gallusstrasse

Krauerstrasse

Hofmatt

Grossfeld

Dorf

Hofmatt

Grossfeld

Güterstrasse

258

259

260

2193

518

517

513

504

503

501

500

499

491

483

481

479

476

474

472

469

468

466

465

464

463
462

461
460

458

456

452

451

2741

449

437

429

427

2138

41
8

417

411

438

505

49
8

493

486

480

475

471

467

44
0

419

482

431

249

520

527

527

495

670

516

428

50
7

508

133

502

490

49
2

450

254

526

506

494

454

436

4954

261

68

2713

269

265

9

9

448

2844

5774

*

**

*



Anhang: Gebäudedokumentation

13pool Architekten + Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten

Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

456/466

456: Roman Konrad, Gallusstr. 5a, 6010 Kriens

456/466

466: Brigitte Meier-Mätzler, Alpenstr. 21, 6010 Kriens
456: Roman Konrad, Gallusstr. 5a, 6010 Kriens

Gallusstrasse 5/5a, Parzellen 456/466



Anhang: Gebäudedokumentation

14pool Architekten + Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten

Gemeinde Kriens: Bebauungsplan DorfkernBebauungsplan "DORFKERN KRIENS" pool Architekten  24.05.2011

Gallusstrasse 7
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie II

454

Fassade stark verschmutzt

eventuell Einfahrt für Tiefgarage
auf Parzelle vorzusehen

3.1. GEBÄUDEDOKUMENTATION
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan DorfkernBebauungsplan "DORFKERN KRIENS" pool Architekten  24.05.2011

Gallusstrasse 14
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie I

469

sehr gut

-

3.1. GEBÄUDEDOKUMENTATION
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Horwerstrasse 4
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:
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Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie I

472

gut

-

3.1. GEBÄUDEDOKUMENTATION



Anhang: Gebäudedokumentation

18pool Architekten + Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten

Gemeinde Kriens: Bebauungsplan DorfkernBebauungsplan "DORFKERN KRIENS" pool Architekten  24.05.2011
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Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie I
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Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:
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Bebauungsplan:
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Gallusstrasse 8
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:
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sehr gut
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan DorfkernBebauungsplan "DORFKERN KRIENS" pool Architekten  24.05.2011

Hohle Gasse 2
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie III

486

gut

-Aufwertung zur Kulturojekt Kategroie II
-Ensemble mit Hohle Gasse 4 ist erhaltenswert 
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan DorfkernBebauungsplan "DORFKERN KRIENS" pool Architekten  24.05.2011

Hohle Gasse 4
Kulturobjekt Kategorie:

Parzellen:

Zustand:

Bebauungsplan:

Kategorie II

483

sehr gut

-
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(Sonderbauvorschriften Art.8 Abs.3c)

Problematisch ist die Bebauung einzelner Gebäude mit Attikageschoss, da dieses Vorgehen 
ein unordentliches Erscheinungsbild zur Luzernerstrasse gibt. Die neue Fassade ist soweit 
möglich vom Gebäude Nr. 22 (ehemaliges Restaurant Bahnhöfli) in Richtung Gebäude Nr. 14 
(Späni Apotheke) zu entwickeln.
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9
Luzernerstrasse

Nebenbau
18 m2

Nebenbau
(auf Parzelle 466)

6 m2

Neubau
EG 257 m2   257 m2
1. - 4.OG 200 m2   800 m2
Attika 96m2     96 m2

-------------
1`153 m2

Parzelle 462
Abbruch
EG 250 m2   250 m2
1. - 2.OG 160 m2   320 m2
Dach   73 m2     73 m2

-------------
  643 m2

Differenz
+79%

Neubau
EG 419 m2    419 m2
1. - 3.OG 397 m2 1`191 m2
4. OG 163 m2    163 m2
Attika   78 m2      78 m2

-------------
1`851 m2

Abbruch
EG 249 m2 249 m2
1. - 3.OG 133 m2 399 m2
Dach   72 m2   72 m2

-------------
720 m2

Parzellen 451/ 452

Differenz
+157%

Abbruch
EG - 1.OG 163 m2 326 m2
2. - 3.OG 123 m2 246 m2
Dach   98 m2   98 m2

-------------
670 m2

Parzelle 461

Neubau
EG 258 m2 258 m2
1. - 4.OG 200 m2 800 m2
Attika 96 m2   96 m2

-------------
1`154 m2

Differenz
+72%

Abbruch
EG 158 m2 158 m2
1. - 3.OG 115 m2 345 m2
Dach   80 m2   80 m2

-------------
583 m2

Parzelle 460

Neubau
EG 254m2 254 m2
1. - 4.OG 173m2 692 m2
Attika 83m2   83 m2

-------------
1`029 m2

Differenz
+77%

Neubau
EG   68 m2      68 m2
1. - 3.OG   68 m2    204 m2

-------------
   272 m2

Abbruch
EG   89 m2   89 m2
1.OG   89 m2   89 m2
Dach   42 m2   42 m2

-------------
220 m2

Parzelle 475

Differenz
+24%

Parzelle 466
Bestand
EG 312 m2   312 m2
1. OG 212 m2   212 m2
2. OG 161 m2   161 m2
3. OG 133 m2   133 m2
Dach   53 m2     53 m2

-------------
  871 m2

Parzelle 456
Bestand
EG 130 m2   130 m2
1. OG 130 m2   130 m2
2. OG 130 m2   130 m2
Dach 1   65 m2     65 m2
Dach 2   33 m2     33 m2

-------------
  488 m2

(Gallusstrasse 3 + 5)
Bestand
EG 258 m2   258 m2
1. OG 171 m2   171 m2
2. OG 106 m2   106 m2
3. OG 106 m2   106 m2
Dach   53 m2     53 m2

-------------
  694 m2

(Gallusstrasse 5 + 5a) Parzelle 466
Bestand
EG   54 m2     54 m2
1. OG   54 m2     54 m2
2. OG   45 m2     45 m2
Dach 1   27 m2     27 m2
Dach 2   14 m2     14 m2

-------------
  194 m2

(Gallusstrasse 5 + 5a) Parzelle 456
Bestand
EG 131 m2   131 m2
1. OG 131 m2   131 m2
2. OG 109 m2   109 m2
Dach 1   65 m2     65 m2
Dach 2   33 m2     33 m2

-------------
  470 m2

Parzelle 454 (Gallusstrasse 7)
Bestand
EG 138 m2   138 m2
1. OG 138 m2   138 m2
Dach 1   97 m2     97 m2
Dach 2   55 m2     55 m2

-------------
  428 m2

Flächenzuwachs mit Neubebauung (BGF oberirdisch) // Situationsplan 1:500Bebauungsplan Dorfkern      pool Architekten + Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten

0m 25m5m

Wettbewerbsperimeter
(gem. Sonderbauvorschriften Art.12)

Genehmigungsinhalt

Baubereich Bauten Typ C2

Baubereich Bauten Typ C1

Baubereich Bauten Typ C3

Baulinie

Abbruch Bestand

Hinweis:
Die hier aufgezeigten Größen
sind Schätzwerte, basierend
auf den Katasterplan und den
bestehenden Geschossen.
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Gemeinde Kriens: Bebauungsplan Dorfkern

Terminplanung Bebauungsplan Dorfkern Kriens5

Schritt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Verfahren

Gemeinderat berät Bebauungsplan und beschliesst 

Orientierung der Grundeigentümer

Orientierung der Grundeigentümer mit Möglichkeit, 

schriftlich Stellung zu nehmen

Begleitgruppe behandelt Eingaben und korrigiert 

Bebauungsplan

Gemeinderat beschliesst Mitwirkung und Vorprüfung

Kant. Vorprüfung und öffentliches Mitwirkungsver-

fahren

Begleitgruppe behandelt Anträge aus Vorprüfung 

und Mitwirkung und führt allenfalls Gespräche

Gemeinderat beschliesst Vorlage an ER (1. Lesung)

1. Lesung ER

Gemeinderat beschliesst Botschaft zur öffentli-

chen Auflage

Öffentliche Auflage

Einspracheverhandlungen

GR beschliesst Vorlage an ER (2. Lesung)

2. Lesung ER

RR genehmigt Bebauungsplan

Termin

Ende Oktober 2011

November 2011

Dezember 2011

8. Februar 2012

März - Juni 2012

April - September 2012

7. November 2012

13. Dezember 2012

 

9. Januar -

7. Februar 2013

2.Quartal 2013

26.September 2013

Ende 2013


